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 Veröffentlicht am 18.10.1994

Norm

AngG §37 Abs2

Rechtssatz

Die Konkurrenzklausel verliert bei Fehlen der Voraussetzungen des § 37 Abs 2 AngG nicht schon mit der Kündigung,

sondern erst mit der Beendigung des Dienstverhältnisses die Wirksamkeit. Durch die Kündigung gerät das

Dienstverhältnis erst in das Stadium der Au9ösung; maßgeblich ist aber das rechtliche Ende des Arbeitsverhältnisses.

Es kommt sohin darauf an, ob die Kündigungserklärung zur Beendigung des Dienstverhältnisses geführt hat.
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